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RS OGH 1986/7/10 7Ob585/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1986

Norm

ABGB §1117

ABGB §1118 A1

Rechtssatz

Ohne eindeutigen Hinweis darauf, daß eine Au4ösung des Bestandverhältnisses ohne Rücksicht auf die Rechtsfolgen

gewünscht werde, kann eine Au4ösungserklärung nach § 1117 oder § 1118 ABGB nicht dahin ausgelegt werden, daß

der Erklärende die Vertragsauflösung auch bei Wegfall der von ihm ins Auge gefaßten Rechtsfolgen will.
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